
Anlage zu Beschlussvorlage überplanmäßige Ausgabe im DK 42- Kostenerstattung an 
andere Sozialleistungsträger 

Auszug aus dem Sozialgesetzbuch (SGB)  
Achtes Buch (VIII)  
Kinder- und Jugendhilfe 
§ 27  Hilfe zur Erziehung 
(1) Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen 
Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine 
Entwicklung geeignet und notwendig ist. 
(2) 1Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. 2Art und 
Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das 
engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden. 3Die Hilfe ist in 
der Regel im Inland zu erbringen; sie darf nur dann im Ausland erbracht werden, wenn dies 
nach Maßgabe der Hilfeplanung zur Erreichung des Hilfezieles im Einzelfall erforderlich ist. 
(2a) Ist eine Erziehung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses erforderlich, 
so entfällt der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nicht dadurch, dass eine andere 
unterhaltspflichtige Person bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen; die Gewährung von Hilfe 
zur Erziehung setzt in diesem Fall voraus, dass diese Person bereit und geeignet ist, den 
Hilfebedarf in Zusammenarbeit mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Maßgabe der 
§§ 36 und 37 zu decken. 
(3) 1Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit 
verbundener therapeutischer Leistungen. 2Sie soll bei Bedarf Ausbildungs- und 
Beschäftigungsmaßnahmen im Sinne des § 13 Abs. 2 einschließen. 
(4) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres Aufenthaltes in einer Einrichtung oder 
einer Pflegefamilie selbst Mutter eines Kindes, so umfasst die Hilfe zur Erziehung auch die 
Unterstützung bei der Pflege und Erziehung dieses Kindes. 
 

§ 33  Vollzeitpflege 
1Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des 
Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der 
Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in 
einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte 
Lebensform bieten. 2Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind 
geeignete Formen der Familienpflege zu schaffen und auszubauen. 
 

§ 34  Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform 
1Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer 
sonstigen betreuten Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von 
Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. 
2Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen 
sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie  

1. 1. eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder  
2. 2. die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder  
3. 3. eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben 

vorbereiten. 
3Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen 
Lebensführung beraten und unterstützt werden. 
 



§ 35  Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 
1Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung soll Jugendlichen gewährt werden, die einer 
intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen 
Lebensführung bedürfen. 2Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den 
individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen. 
 

§ 35a  Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
(1) 1Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn  

4. 1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von 
dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und  

5. 2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche 
Beeinträchtigung zu erwarten ist. 

2Von einer seelischen Behinderung bedroht im Sinne dieses Buches sind Kinder oder 
Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft nach 
fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. 3§ 27 Abs. 4 gilt 
entsprechend. 
(1a) 1Hinsichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 hat 
der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme  

1. 1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,  
2. 2. eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder  
3. 3. eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über besondere 

Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen 
verfügt, 

einzuholen. 2Die Stellungnahme ist auf der Grundlage der Internationalen Klassifikation der 
Krankheiten in der vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information 
herausgegebenen deutschen Fassung zu erstellen. 3Dabei ist auch darzulegen, ob die 
Abweichung Krankheitswert hat oder auf einer Krankheit beruht. 4Die Hilfe soll nicht von der 
Person oder dem Dienst oder der Einrichtung, der die Person angehört, die die Stellungnahme 
abgibt, erbracht werden. 
(2) Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall  

1. 1. in ambulanter Form,  
2. 2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen,  
3. 3. durch geeignete Pflegepersonen und  
4. 4. in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet. 

(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des Personenkreises sowie die Art der 
Leistungen richten sich nach § 53 Abs. 3 und 4 Satz 1, den §§ 54, 56 und 57 des Zwölften 
Buches, soweit diese Bestimmungen auch auf seelisch behinderte oder von einer solchen 
Behinderung bedrohte Personen Anwendung finden. 
(4) 1Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, so sollen Einrichtungen, Dienste und 
Personen in Anspruch genommen werden, die geeignet sind, sowohl die Aufgaben der 
Eingliederungshilfe zu erfüllen als auch den erzieherischen Bedarf zu decken. 2Sind 
heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind, in 
Tageseinrichtungen für Kinder zu gewähren und lässt der Hilfebedarf es zu, so sollen 
Einrichtungen in Anspruch genommen werden, in denen behinderte und nicht behinderte Kinder 
gemeinsam betreut werden. 
 

§ 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung 
(1) 1Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer 
eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund 
der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. 2Die Hilfe wird in der Regel nur 
bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen 
begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden. 



(2) Für die Ausgestaltung der Hilfe gelten § 27 Abs. 3 und 4 sowie die §§ 28 bis 30, 33 bis 36, 
39 und 40 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Personensorgeberechtigten 
oder des Kindes oder des Jugendlichen der junge Volljährige tritt. 
(3) Der junge Volljährige soll auch nach Beendigung der Hilfe bei der Verselbständigung im 
notwendigen Umfang beraten und unterstützt werden. 
 

§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen 
(1) 1Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine 
Obhut zu nehmen, wenn 

6. 1. das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder 
7. 2. eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die 

Inobhutnahme erfordert und 
1. a) die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen oder 
2. b) eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann 

oder 
8. 3. ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach 

Deutschland kommt und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im 
Inland aufhalten. 

2Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer 
geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig 
unterzubringen; im Fall von Satz 1 Nr. 2 auch ein Kind oder einen Jugendlichen von einer 
anderen Person wegzunehmen. 
(2) 1Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhutnahme 
geführt hat, zusammen mit dem Kind oder dem Jugendlichen zu klären und Möglichkeiten der 
Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen. 2Dem Kind oder dem Jugendlichen ist unverzüglich 
Gelegenheit zu geben, eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen. 3Das Jugendamt hat 
während der Inobhutnahme für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zu sorgen und 
dabei den notwendigen Unterhalt und die Krankenhilfe sicherzustellen. 4Das Jugendamt ist 
während der Inobhutnahme berechtigt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des 
Kindes oder Jugendlichen notwendig sind; der mutmaßliche Wille der Personensorge- oder der 
Erziehungsberechtigten ist dabei angemessen zu berücksichtigen. 
(3) 1Das Jugendamt hat im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 die Personensorge- oder 
Erziehungsberechtigten unverzüglich von der Inobhutnahme zu unterrichten und mit ihnen das 
Gefährdungsrisiko abzuschätzen. 2Widersprechen die Personensorge- oder 
Erziehungsberechtigten der Inobhutnahme, so hat das Jugendamt unverzüglich  

4. 1. das Kind oder den Jugendlichen den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten zu 
übergeben, sofern nach der Einschätzung des Jugendamts eine Gefährdung des 
Kindeswohls nicht besteht oder die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten bereit 
und in der Lage sind, die Gefährdung abzuwenden oder  

5. 2. eine Entscheidung des Familiengerichts über die erforderlichen Maßnahmen zum 
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen herbeizuführen. 

3Sind die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten nicht erreichbar, so gilt Satz 2 Nr. 2 
entsprechend. 4Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 ist unverzüglich die Bestellung eines 
Vormunds oder Pflegers zu veranlassen. 5Widersprechen die Personensorgeberechtigten der 
Inobhutnahme nicht, so ist unverzüglich ein Hilfeplanverfahren zur Gewährung einer Hilfe 
einzuleiten. 
(4) Die Inobhutnahme endet mit  

5. 1. der Übergabe des Kindes oder Jugendlichen an die Personensorge- oder 
Erziehungsberechtigten,  

6. 2. der Entscheidung über die Gewährung von Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch. 
(5) 1Freiheitsentziehende Maßnahmen im Rahmen der Inobhutnahme sind nur zulässig, wenn 
und soweit sie erforderlich sind, um eine Gefahr für Leib oder Leben des Kindes oder des 
Jugendlichen oder eine Gefahr für Leib oder Leben Dritter abzuwenden. 2Die 
Freiheitsentziehung ist ohne gerichtliche Entscheidung spätestens mit Ablauf des Tages nach 
ihrem Beginn zu beenden. 



(6) Ist bei der Inobhutnahme die Anwendung unmittelbaren Zwangs erforderlich, so sind die 
dazu befugten Stellen hinzuzuziehen. 
 

§ 86 Örtliche Zuständigkeit für Leistungen an Kinder, Jugendliche und ihre 
Eltern 
(1) 1Für die Gewährung von Leistungen nach diesem Buch ist der örtliche Träger zuständig, in 
dessen Bereich die Eltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 2An die Stelle der Eltern tritt 
die Mutter, wenn und solange die Vaterschaft nicht anerkannt oder gerichtlich festgestellt ist. 
3Lebt nur ein Elternteil, so ist dessen gewöhnlicher Aufenthalt maßgebend. 
(2) 1Haben die Elternteile verschiedene gewöhnliche Aufenthalte, so ist der örtliche Träger 
zuständig, in dessen Bereich der personensorgeberechtigte Elternteil seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat; dies gilt auch dann, wenn ihm einzelne Angelegenheiten der Personensorge 
entzogen sind. 2Steht die Personensorge im Fall des Satzes 1 den Eltern gemeinsam zu, so 
richtet sich die Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des Elternteils, bei dem das 
Kind oder der Jugendliche vor Beginn der Leistung zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte. 3Hatte das Kind oder der Jugendliche im Fall des Satzes 2 zuletzt bei beiden Elternteilen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt, so richtet sich die Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen 
Aufenthalt des Elternteils, bei dem das Kind oder der Jugendliche vor Beginn der Leistung 
zuletzt seinen tatsächlichen Aufenthalt hatte. 4Hatte das Kind oder der Jugendliche im Fall des 
Satzes 2 während der letzten sechs Monate vor Beginn der Leistung bei keinem Elternteil einen 
gewöhnlichen Aufenthalt, so ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich das Kind oder 
der Jugendliche vor Beginn der Leistung zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte; hatte 
das Kind oder der Jugendliche während der letzten sechs Monate keinen gewöhnlichen 
Aufenthalt, so richtet sich die Zuständigkeit nach dem tatsächlichen Aufenthalt des Kindes oder 
des Jugendlichen vor Beginn der Leistung. 
(3) Haben die Elternteile verschiedene gewöhnliche Aufenthalte und steht die Personensorge 
keinem Elternteil zu, so gilt Absatz 2 Satz 2 und 4 entsprechend. 
(4) 1Haben die Eltern oder der nach den Absätzen 1 bis 3 maßgebliche Elternteil im Inland 
keinen gewöhnlichen Aufenthalt, oder ist ein gewöhnlicher Aufenthalt nicht feststellbar, oder 
sind sie verstorben, so richtet sich die Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des 
Kindes oder des Jugendlichen vor Beginn der Leistung. 2Hatte das Kind oder der Jugendliche 
während der letzten sechs Monate vor Beginn der Leistung keinen gewöhnlichen Aufenthalt, so 
ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich sich das Kind oder der Jugendliche vor 
Beginn der Leistung tatsächlich aufhält. 
(5) 1Begründen die Elternteile nach Beginn der Leistung verschiedene gewöhnliche 
Aufenthalte, so wird der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich der 
personensorgeberechtigte Elternteil seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; dies gilt auch dann, 
wenn ihm einzelne Angelegenheiten der Personensorge entzogen sind. 2Solange die 
Personensorge beiden Elternteilen gemeinsam oder keinem Elternteil zusteht, bleibt die 
bisherige Zuständigkeit bestehen. 3Absatz 4 gilt entsprechend. 
(6) 1Lebt ein Kind oder ein Jugendlicher zwei Jahre bei einer Pflegeperson und ist sein Verbleib 
bei dieser Pflegeperson auf Dauer zu erwarten, so ist oder wird abweichend von den Absätzen 
1 bis 5 der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 2Er hat die Eltern und, falls den Eltern die Personensorge nicht oder nur 
teilweise zusteht, den Personensorgeberechtigten über den Wechsel der Zuständigkeit zu 
unterrichten. 3Endet der Aufenthalt bei der Pflegeperson, so endet die Zuständigkeit nach Satz 
1. 
(7) 1Für Leistungen an Kinder oder Jugendliche, die um Asyl nachsuchen oder einen 
Asylantrag gestellt haben, ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich sich die Person 
vor Beginn der Leistung tatsächlich aufhält; geht der Leistungsgewährung eine Inobhutnahme 
voraus, so bleibt die nach § 87 begründete Zuständigkeit bestehen. 2Unterliegt die Person 
einem Verteilungsverfahren, so richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach der 
Zuweisungsentscheidung der zuständigen Landesbehörde; bis zur Zuweisungsentscheidung gilt 
Satz 1 entsprechend. 3Die nach Satz 1 oder 2 begründete örtliche Zuständigkeit bleibt auch 
nach Abschluss des Asylverfahrens so lange bestehen, bis die für die Bestimmung der örtlichen 



Zuständigkeit maßgebliche Person einen gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich eines anderen 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe begründet. 4Eine Unterbrechung der Leistung von bis zu 
drei Monaten bleibt außer Betracht. 
 
 

§ 89a Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege 
(1) 1Kosten, die ein örtlicher Träger aufgrund einer Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 aufgewendet 
hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der zuvor zuständig war oder gewesen wäre. 
2Die Kostenerstattungspflicht bleibt bestehen, wenn die Pflegeperson ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt ändert oder wenn die Leistung über die Volljährigkeit hinaus nach § 41 fortgesetzt 
wird. 
(2) Hat oder hätte der nach Absatz 1 kostenerstattungspflichtig werdende örtliche Träger 
während der Gewährung einer Leistung selbst einen Kostenerstattungsanspruch gegen einen 
anderen örtlichen oder den überörtlichen Träger, so bleibt oder wird abweichend von Absatz 1 
dieser Träger dem nunmehr nach § 86 Abs. 6 zuständig gewordenen örtlichen Träger 
kostenerstattungspflichtig. 
(3) Ändert sich während der Gewährung der Leistung nach Absatz 1 der für die örtliche 
Zuständigkeit nach § 86 Abs. 1 bis 5 maßgebliche gewöhnliche Aufenthalt, so wird der örtliche 
Träger kostenerstattungspflichtig, der ohne Anwendung des § 86 Abs. 6 örtlich zuständig 
geworden wäre. 
 

§ 89b Kostenerstattung bei vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen 
(1) Kosten, die ein örtlicher Träger im Rahmen der Inobhutnahme von Kindern und 
Jugendlichen (§ 42) aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, dessen 
Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt nach § 86 begründet wird. 
(2) Ist ein kostenerstattungspflichtiger örtlicher Träger nicht vorhanden, so sind die Kosten von 
dem überörtlichen Träger zu erstatten, zu dessen Bereich der örtliche Träger gehört. 
(3) Eine nach Absatz 1 oder 2 begründete Pflicht zur Kostenerstattung bleibt bestehen, wenn 
und solange nach der Inobhutnahme Leistungen aufgrund einer Zuständigkeit nach § 86 Abs. 7 
Satz 1 Halbsatz 2 gewährt werden. 
 

§ 89c Kostenerstattung bei fortdauernder oder vorläufiger 
Leistungsverpflichtung 
(1) 1Kosten, die ein örtlicher Träger im Rahmen seiner Verpflichtung nach § 86c aufgewendet 
hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen 
Zuständigkeit zuständig geworden ist. 2Kosten, die ein örtlicher Träger im Rahmen seiner 
Verpflichtung nach § 86d aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, dessen 
Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt nach §§ 86, 86a und 86b begründet wird. 
(2) Hat der örtliche Träger die Kosten deshalb aufgewendet, weil der zuständige örtliche Träger 
pflichtwidrig gehandelt hat, so hat dieser zusätzlich einen Betrag in Höhe eines Drittels der 
Kosten, mindestens jedoch 50 Euro, zu erstatten. 
(3) Ist ein kostenerstattungspflichtiger örtlicher Träger nicht vorhanden, so sind die Kosten vom 
überörtlichen Träger zu erstatten, zu dessen Bereich der örtliche Träger gehört, der nach 
Absatz 1 tätig geworden ist. 
 

§ 89d Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise 
(1) 1Kosten, die ein örtlicher Träger aufwendet, sind vom Land zu erstatten, wenn  

9. 1. innerhalb eines Monats nach der Einreise eines jungen Menschen oder eines 
Leistungsberechtigten nach § 19 Jugendhilfe gewährt wird und  



10. 2. sich die örtliche Zuständigkeit nach dem tatsächlichen Aufenthalt dieser Person oder 
nach der Zuweisungsentscheidung der zuständigen Landesbehörde richtet. 

2Als Tag der Einreise gilt der Tag des Grenzübertritts, sofern dieser amtlich festgestellt wurde, 
oder der Tag, an dem der Aufenthalt im Inland erstmals festgestellt wurde, andernfalls der Tag 
der ersten Vorsprache bei einem Jugendamt. 3Die Erstattungspflicht nach Satz 1 bleibt 
unberührt, wenn die Person um Asyl nachsucht oder einen Asylantrag stellt. 
(2) Ist die Person im Inland geboren, so ist das Land erstattungspflichtig, in dessen Bereich die 
Person geboren ist. 
(3) 1Ist die Person im Ausland geboren, so wird das erstattungspflichtige Land auf der 
Grundlage eines Belastungsvergleichs vom Bundesverwaltungsamt bestimmt. 2Maßgeblich ist 
die Belastung, die sich pro Einwohner im vergangenen Haushaltsjahr  

6. 1. durch die Erstattung von Kosten nach dieser Vorschrift und  
7. 2. die Gewährung von Leistungen für Deutsche im Ausland durch die überörtlichen 

Träger im Bereich des jeweiligen Landes nach Maßgabe von § 6 Abs. 3, § 85 Abs. 2 Nr. 
9 

ergeben hat. 
(4) Die Verpflichtung zur Erstattung der aufgewendeten Kosten entfällt, wenn inzwischen für 
einen zusammenhängenden Zeitraum von drei Monaten Jugendhilfe nicht zu gewähren war. 
(5) Kostenerstattungsansprüche nach den Absätzen 1 bis 3 gehen Ansprüchen nach den §§ 89 
bis 89c und § 89e vor. 
 

§ 89e Schutz der Einrichtungsorte 
(1) 1Richtet sich die Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern, eines 
Elternteils, des Kindes oder des Jugendlichen und ist dieser in einer Einrichtung, einer anderen 
Familie oder sonstigen Wohnform begründet worden, die der Erziehung, Pflege, Betreuung, 
Behandlung oder dem Strafvollzug dient, so ist der örtliche Träger zur Erstattung der Kosten 
verpflichtet, in dessen Bereich die Person vor der Aufnahme in eine Einrichtung, eine andere 
Familie oder sonstige Wohnform den gewöhnlichen Aufenthalt hatte. 2Eine nach Satz 1 
begründete Erstattungspflicht bleibt bestehen, wenn und solange sich die örtliche Zuständigkeit 
nach § 86a Abs. 4 und § 86b Abs. 3 richtet. 
(2) Ist ein kostenerstattungspflichtiger örtlicher Träger nicht vorhanden, so sind die Kosten von 
dem überörtlichen Träger zu erstatten, zu dessen Bereich der erstattungsberechtigte örtliche 
Träger gehört. 


